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An die Erziehungsberechtigten und
Schülerinnen und Schüler
der 2. Klassen

Luzern, im September 2025

Informationen zum schulärztlichen und schulzahnärztlichen Dienst

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler

Das Gesundheitsgesetz § 51 sowie die Verordnung über den schulärztlichen Dienst, SLR Nr. 803; § 16
verlangt es, dass im 8. Schuljahr für Schülerinnen und Schüler ein letzter Untersuch durch die Schulärz-
tin oder den Schularzt stattfindet. Da die Stelle des Schularztes momentan vakant ist, wird der Unter-
such an der Schule nur für die Mädchen durchgeführt. Die Jungen müssen sich dem obligatorischen
Untersuch bei ihrem privaten Arzt oder ihrer privaten Ärtzin unterziehen.

Die vom Bundesamt für Gesundheit empfohlenen freiwilligen Schulimpfungen und die freiwillige
Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV) bietet die KSA für Jungen und Mädchen an.

Auch findet alljährlich für die schulpflichtigen Lernenden gemäss § 52 des Gesundheitsgesetzes des
Kantons Luzern, SRL-Nr. 800, ein zahnärztlicher Kontrolluntersuch statt. Dieser soll Ihnen Aufschluss
darüber geben, ob eine Behandlung notwendig ist.

Ausgenommen von dieser Bestimmung sind ausserkantonale Schülerinnen und Schüler. Sollten deren Er-
ziehungsberechtigte diese Angebote nutzen wollen, werden ihnen die Kosten von CHF 55.–  für den schul-
ärztlichen, und CHF 33.10.- für den zahnärztzlichen Untersuch verrechnet.

Gerne informieren wir Sie im Folgenden über die Beratungsmöglichkeiten und verfügbaren Informatio-
nen im Einzelnen.

1. Obligatorische schulärztliche Untersuchung
Alle Schülerinnen und Schüler nehmen an der Informationsveranstaltung der Schulärztin Frau Dr.
med. Kathrin Waldburger-Hauri teil. Zudem führt die Schulärztin mit jedem Mädchen ein vertrauli-
ches Gespräch. Nach den Herbstferien verteilt die Klassenlehrperson den Fragebogen «Fragen zum
Gesundheitszustand». Diesen füllen die Schülerinnen vor dem Untersuch aus und bringen ihn zum Ge-
spräch mit. Der Terminplan für die Einzelgespräche wird den Schülerinnen ins Klassenfach gelegt und
per Mail zugesendet.

2. Persönliche Impfempfehlung und freiwillige Schulimpfungen
Die Kopien der Impfausweise sind bereits eingesammelt und werden nun von der Schulärztin kontrol-
liert. Nach den Herbstferien geben wir Ihrer Tochter/Ihrem Sohn eine persönliche Impfempfehlung
ab. Die freiwilligen Schulimpfungen werden im Rahmen des Reihenuntersuchs oder an einem Impf-
termin im November/Dezember 2025 und Mai/Juni 2026 stattfinden. Bitte beachten Sie, dass wir keine
Daten bezüglich Impfungen an Dritte weitergeben.
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3. Angebot für die freiwillige Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV)
Im Rahmen des kantonalen HPV-Impfprogrammes können sich alle Schülerinnen und Schüler kostenlos
gegen Gebärmutterhalskrebs und Genitalwarzen impfen lassen. Die Impfungen werden durch die Schule
organisiert und von der Schulärztin im November/Dezember 2025 und Mai/Juni 2026 durchgeführt. Für
die HPV-Impfung brauchen wir das Einverständnis eines erziehungsberechtigten Elternteils und der zu
impfenden Person. Wir bitten Sie, die ausgefüllte Einverständniserklärung zusammen mit dem Impfaus-
weis bis am Freitag, 17. Oktober 2025 am Empfang abzugeben.

4. Zahnärztliche Kontrolluntersuchung
Für die zahnärztliche Kontrolluntersuchung gibt es zwei Möglichkeiten:

Variante A: Untersuch beim Schulzahnarzt der KSA – Kosten von der Schule gedeckt
Sie melden Ihre Tochter/Ihren Sohn zum Untersuch an und geben das Zahnblatt 2025/26 bis am Frei-
tag, 17. Oktober 2025, am Empfang ab. Der Kontrolluntersuch findet an einem
der folgenden Daten statt (unterrichtsfreie Zeit):

Praxis am Pilatusplatz Zahnarztpraxis Neustadt
MO 02.02.2026  13:00 – 17:00 Uhr MO 02.02.2026  13:00 – 17:00 Uhr
MI 04.02.2026  13:00 – 17:00 Uhr MI 04.02.2026  13:00 – 17:00 Uhr

Die Zuteilung erfolgt durch die Schule und ist verbindlich.
Diese Kontrolluntersuchung wird direkt über die Schule abgerechnet. Nach dem Kontrolluntersuch ist
das Zahnblatt von den Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen und bis spätestens vor den Os-
terferien 2026 am Empfang abzugeben.

Ausgenommen sind ausserkantonale Schülerinnen und Schüler. Sollten deren Erziehungsberechtigte
dieses zahnärztliche Angebot nutzen wollen, werden ihnen die Kosten von CHF 33.10 verrechnet.

Variante B: Untersuch beim Zahnarzt Ihrer Wahl – Kosten zu Lasten der Erziehungsberechtigten

Sie lassen die Kontrolluntersuchung bei einem Zahnarzt oder einer Zahnärztin Ihrer Wahl durchführen.
Die Kosten für diesen Untersuch gehen zu Ihren eigenen Lasten. Wir bitten Sie, den Kontrolluntersuch
auf dem Zahnblatt 2025/26 durch den Zahnarzt oder die Zahnärztin Ihrer Wahl bestätigen zu lassen
und unterzeichnet bis spätestens vor den Osterferien 2026 am Empfang abzugeben.

Rechnungen, die direkt an die Kantonsschule Alpenquai Luzern geschickt werden, können nicht be-
zahlt werden und werden an die Erziehungsberechtigten retourniert.

Alle Informationen zu den genannten Angeboten finden Sie auf unserer Website unter www.ksalpen-
quai.lu.ch/Beratung_und_Gesundheit/Gesundheit oder auf der Website der Dienststelle Gesundheit
und Sport unter www.gesundheit.lu.ch/themen. Ausserdem haben wir den vorliegenden Elternbrief
auf die Schul-Mailadresse Ihrer Tochter/Ihres Sohnes geschickt.

Bei Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie sich an kathrin.eichenberger@sluz.ch wenden. Besten Dank
für Ihre Unterstützung

Freundliche Grüsse

Petra Arnet
Prorektorin
petra.arnet@sluz.ch

Beilagen:
- Anmeldung/Einverständniserklärung HPV-Impfung 7. – 9. Klasse
- Zahnblatt 2025/26


